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Urlaub in der Pandemie - mehr Sicherheit und Gesundheit in den Ferien 
Die Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie trifft sowohl das gesellschaftliche, wirtschaftliche als auch das private Leben.  

Diese Pandemie ist eine Gefahr für die Gesundheit und für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sie hat erhebliche Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen.  

Erholung, Sicherheit, Gesundheitsschutz sowie eine gesunde Wirtschaft können nur im Gleichklang funktionieren.  Es ist daher erforderlich Schutzmaßnahmen zu treffen, durch 
die die Infektionsketten durchbrochen, die Gesundheit der Bevölkerung gesichert wird, sowie die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder aufgenommen werden können.   

Dazu ist ein umfangreiches Hygienekonzept nötig um Urlaub und Erholung erreichen zu können. Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen 
trägt der Ferienwohnung Betreiber. 
 
Dieses Hygienekonzept orientiert sich an den offiziellen Gefährdungsbeurteilung SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards. Für Beherbergungen ab dem 30. Mai 2020 sind die 
Vorgaben des Hygienekonzeptes Beherbergung der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie zu beachten. 
Dies wird in diesem Hygienekonzept entsprechend umgesetzt. Weiterhin gilt das Reinigungsprotokoll von Airbnb. 
 
Generell gilt:  
Vom Besuch von Beherbergungsbetrieben oder touristischen Unterkünften sind ausgeschlossen:  

▪ Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten, und  

▪ Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere  
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1 Eingangsbereich der Ferienwohnung: 

Die Nutzung von Verkehrswegen (u.a. Treppen, Türen, Aufzüge) ist so 
anzupassen, dass ausreichender Abstand eingehalten werden kann. Wo 
erfahrungsgemäß Personenansammlungen entstehen (Zugang, Treppen etc.) 
sollen Schutzabstände der Stehflächen z.B. mit Klebeband markiert werden.  

 
Ist der Mindestabstand zwischen sich begegnenden Personen von 1,5m 
umsetzbar?         

Antwort: 
Der Eingangsbereich ist groß genug um den 
Schutzabstand von mindestens 1,5m 
einzuhalten. 
 
Keine weiteren Maßnahmen erforderlich 

2 Parkplatzsituation: 
Sind Parkplätze vorhanden und räumlich nicht eingeengt? 
 
 

 

Antwort: 
Am Haus befinden sich 4 leicht zugängliche 
Parkplätze. Weitere Parkplätze im 
öffentlichen Raum. Abstandsmöglichkeiten 
sind ausreichend gegeben. 
 
Keine weiteren Maßnahmen erforderlich 

3 Sanitärraume, Schlafzimmer, Wohnräume und Küchen: 
Stehen Reinigungs- und Desinfektionsmittel zur Verfügung? 
 
Ermöglichen Sie eine gründliche Händehygiene für Gäste und alle Personen, die 
die Wohnungen betreten, indem Sie ausreichend Händedesinfektionsmittel an 
den Eingängen der Unterkunft und in wichtigen Bereichen bereitstellen und das 
regelmäßige Händewaschen mit Wasser und Seife empfehlen. 
 
Empfehlen Sie, die Schuhe beim Betreten des Feriendomizils auszuziehen und 
am Eingang zu lassen (wenn möglich draußen).  

         

Antwort: 
Reinigungsmittel und Putzmittel stehen 
sowohl in den Toiletten, sowie sonstigen 
Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Desinfektionsmittel zum Hände säubern 
sowie für Flächen stehen am Eingang zur 
Verfügung.  
 
Ein Hygieneordner mit div. Unterlagen liegt 
aus 
 
Schuhe können vor der Wohnung abgestellt 
werden. 
 
Keine weiteren Maßnahmen erforderlich 
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4 Reinigung der Ferienwohnung: 
 
Sauberkeit hatte für Gastgeber und Gäste schon immer oberste Priorität. Aber 
aktuell ist sie noch wichtiger, da es nötig ist, die Ausbreitung von Infektionen zu 
verringern. Deshalb ist es auch wichtig, Oberflächen, die häufig berührt werden, 
zu reinigen und zu desinfizieren, vor allem zwischen den Aufenthalten. 

Schlafräume sind regelmäßig und häufig zu lüften und zu reinigen. Für Küchen 
in der Unterkunft sind Geschirrspüler vorzusehen, da die Desinfektion des 
Geschirrs Temperaturen über 60°C erfordert. Ebenso sind Waschmaschinen 
zur Verfügung zu stellen. 

Wasche die gesamte Wäsche bei der höchsten vom Hersteller empfohlenen 
Temperatur. Dazu gehören Bettwäsche, Matratzenschoner, Hand- und 
Badetücher, Geschirrtücher und Decken. 

Leere den Staubsauger nach jeder Reinigung aus.  

 

Reinigung der Ferienwohnung Teil 2: 
 
Du solltest den Staubsauger mit Desinfektionsmittel abwischen. Das Gleiche gilt 
für Geräte wie deinen Geschirrspüler und die Waschmaschine. 

Verwende Müllbeutel für Mülltonnen. Das Verwenden von Müllbeuteln in der 
Tonne vereinfacht die Entsorgung von Taschentüchern und anderem Abfall. 

Checkliste der zu reinigenden Gegenstände 

Allgemeines: Türgriffe, Oberflächen, Lichtschalter, Fernbedienungen, Tische, 
 Fensterbänke und Fenstergriffe, Thermostate, Schlüssel, Haartrockner,
 Geländer, Bügelbretter und Bügeleisen, Abfall- und Recyclingbehälter 
Küche: Spülbecken, Schrankgriffe und -auszüge, Geräte: Backofen, Toaster, 
Kaffeemaschine, Stühle  
Badezimmer: Waschbecken, Toiletten, Armaturen, Duschen und Badewannen, 
 Duschvorhänge und -türen, Shampoo, Duschgel und Seifenspender 
Schlafzimmer: Bügel und Gepäckablagen, Nachttische 
Reinigungsgeräte: Geschirrspüler, Staubsauger, Waschmaschinen/Trockner 
Artikel für Kinder: Spielzeug, Tragbare Kinderbetten und Laufställe, Hochstühle 
Weitere Ausstattung: Fahrräder, Regenschirme, Spiele, Bücher 

 
 

 

Antwort: 
 
Alle Themen und Empfehlungen werden wie 
gefordert umgesetzt. 
 
Waschmaschine und Spülmaschine sind 
vorhanden und stehen den Gästen kostenlos 
zur Verfügung (4 Zimmer Wohnung). 
 
Müll wird getrennt und in Beutel verbracht. 
 
Die Betten entsprechen Hotelstandard und 
Hotelhygiene. 
 
In den Betten befinden sich waschbare 
antiallergene Matratzenhygienebezüge sowie 
waschbare Matratzenschoner. 
 
 
Handtücher sowie WC-Artikel sind in 
ausreichender Menge vorhanden. 

 
Die Griffe der Haartrockner werden 
regelmäßig desinfiziert.  
 
 
Keine weiteren Maßnahmen erforderlich 
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5 Lüftung: 
Besteht die Möglichkeit einer regelmäßigen Lüftung? 
Regelmäßiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität, da in 
geschlossenen Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft 
steigen kann. Durch das Lüften wird die Zahl möglicherweise in der Luft 
vorhandener erregerhaltiger, feinster Tröpfchen reduziert. 
     

Antwort: 
Die Lüftung der Zimmer ist durch kipp und 
ganz zu öffnende Fenster gegeben. 
 
Keine weiteren Maßnahmen erforderlich 

6 Check in Check out: 
Ist beim Empfang bzw. bei der Verabschiedung der Gäste genügend Abstand 
möglich und eingehalten? 
 
Um Risiken bei den Belegungszeiträumen noch weiter zu minimieren ist ein 
Abstand zwischen den Buchungen empfehlenswert. 
 

Bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen bzw. nicht einhaltbaren 
Schutzabständen sollte Mund-Nase-Bedeckungen zur Verfügung gestellt und 
getragen werden. 

 

 

 

Antwort: 
Der Check In erfolgt mit vorbereiteten 
Unterlagen und kann so mit dem nötigen 
Abstand durchgeführt werden. 
Mund und Nasen Bedeckung werden 
getragen und sind auch für Gäste vorhanden. 
Um Risiken zwischen den Gästebelegungen 
zu minimieren wird mindestens 24h keine 
Belegung durchgeführt. Dazwischen wird 
ausreichend gelüftet gereinigt und 
desinfiziert. 
 
Keine weiteren Maßnahmen erforderlich 

7 Besondere Maßnahmen: 
Werden auf Basis der Gefährdungsbeurteilung zusätzliche Maßnahmen 
empfohlen? 
Werden neuere Erkenntnisse in der Gefährdungsbeurteilung ergänzt? 
Wie wird sichergestellt, dass neuere Informationen in die 
Gefährdungsbeurteilung einfließen? 

 

Antwort: 
In regelmäßigen Abständen wird die 
Gefährdungsbeurteilung auf Aktualität 
überprüft. Neue Erkenntnisse werden 
eingearbeitet.  
 
Keine weiteren Maßnahmen erforderlich 

8 Kommunikation: 
Wie werden die festgelegten Maßnahmen der Gefährdungsbeurteilung 
kommuniziert? 
 
 

 

Antwort: 
Die Gefährdungsbeurteilung wird auf der 
Homepage zum Lesen und Download zur 
Verfügung gestellt. 
In den Ferienwohnungen liegt sie zum Lesen 
bereit. 
Auf Nachfrage kann Sie auch versendet 
werden. 
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Keine weiteren Maßnahmen erforderlich 

9 Medizinische Versorgung:   
Besteht die Möglichkeit einer Medizinischen Versorgung im Umkreis der 
Ferienwohnung und werden die Adressen bekanntgemacht?  
 
 

 

 
Freie Bilder unter… 

 

Antwort: 
Adressen werden auf der Homepage von 
Simply at Home angegeben, sowie in dieser 
Gefährdungsbeurteilung. 
 
Keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 
 
 
 
 

 Stadtkrankenhaus Fürth 
Hausanschrift: Jakob-Henle-Straße 1 
90766 Fürth 
Telefon: 0911 7580-0 
 
Klinikum Nürnberg Nord 
Hausanschrift: Prof.-Ernst-Nathan-Straße 1 
90419 Nürnberg 
Telefon: 0911 398-0 
 
Unfallklinik Dr. Erler 
Hausanschrift: Kontumazgarten 4 
90429 Nürnberg 
Telefon: 0911 2728-0 
 
Stadtkrankenhaus Schwabach 
Hausanschrift: Regelsbacher Straße 7 
91126 Schwabach 
Telefon: 09122 182-1 
 
Clinic Neuendettelsau 
Hausanschrift: Heilsbronner Straße 44 
91564 Neuendettelsau 

Klinikum Nürnberg Süd 
Hausanschrift: Breslauer Straße 201 
90429 Nürnberg 
Telefon: 0911 398-0 
 
Peter Schmid 
Praktischer Arzt 
Hausanschrift: Schulstraße 34 
90574 Roßtal 
Telefon: 09127 6333 
 
Praxis Jürgen Krafft und Kollegen 
Praktischer Arzt 
Hausanschrift: Am Rebstock 7 
90574 Roßtal 
Telefon: 09127 8686 
 
Hausarztpraxis Janine Rinas 
Praktische Ärzte 
Hausanschrift: Richtersgasse 10 
 
 

Gemeinschaftspraxis Dr. Ernst Braun 
Zahnärzte 
Hausanschrift: Pelzleinstraße 14 
90574 Roßtal 
Telefon: 09127 7555 
 
Dr. Klaus-D. Treuheit 
Zahnarzt 
Hausanschrift: Richtersgasse 25 
90574 Roßtal 
Telefon: 09127 6478 
 
Dr. Ralph List 
Zahnarzt 
Hausanschrift: Irmgardstraße 8 
90574 Roßtal 
Telefon: 09127 57496 
 
Dr. Katja Lautner 
Tierärztin 
Hausanschrift: Holzgraben 17 
90574 Roßtal 
Telefon: 09127 953070 
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Telefon: 09874 85233 
 

 
 


